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Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr."" Petra Oberrauner, Kolleginnen und Kollegen haben
am 6. Juli 2022 unter der Nr. 11690/J-NR/2022 an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend ,Wie abhingig ist Osterreichs Verwaltung von einzelnen

Softwareunternehmen und deren Herkunftslandern?“ gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1, 2, und 6 bis 8:

e 1. Istihr Verfiigungsbereich zurzeit von bestimmten Software- und Hardwareanbietern
abhdngig und indirekt auch von bestimmten Léndern aus denen diese Anbieter
stammen?

a. Falls ja, um welche Anbieter und Lénder handelt es sich und welche
Mafnahmen ergreifen Sie, um diese Abhéngigkeiten zu verringern?

b. Falls nein, worauf begriindet sich Ihre Analyse, dass in ihrem
Verfiigungsbereich keine Abhdngigkeit besteht, beziehungsweise sich keine
Handlungsnotwendigkeit zur Verringerung dieser Abhdngigkeit ergibt?

e 2. Wiaren Sie und die staatlichen Einrichtungen in Ihrem Verfligungsbereich in der Lage
mit sofortiger Wirkung auf die Nutzung von Microsoft-Produkten sowie Produkten
anderer nichteuropdischer Softwareunternehmen zu verzichten?

a. Falls ja, was wdren die finanziellen Kosten fiir eine derartige Umstellung?
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b. Falls nein, in welchem zeitlichen Rahmen und zu welchen Kosten kbnnte ein
Verzicht umgesetzt werden?

e 6. Gibt es ausreichend europdische Softwarealternativen, mit denen die Aufgaben
ihres Ministeriums und der ihnen zugehérigen Behérden qualitativ gleichwertig
durchgefiihrt werden kénnen?

e 7. Wiaren diese europdischen Alternativen zu geringeren, vergleichbaren oder héheren
Kosten zu haben?

e 8. Wie schnell kbnnten ihr Ministerium und die ihnen zugehérigen Behérden

vollstéindig auf europdische Alternativen umsteigen?

Von den 10 grofRten Softwareherstellern weltweit, kommt nur einer (SAP) aus Europa, je
ein Unternehmen hat seinen Sitz in China und Indien und sieben Unternehmen haben ihren
Sitz in den USA. Dementsprechend ist auch das Justizressort an nichteurpdische

Softwareanbieter gebunden.

Eine sofortige Ablose aller Microsoft-, Oracle-, Adobe- und HCL-Produkte, die das
Bundesministerium fir Justiz verwendet, wiirde den sicheren und stabilen IKT-Betrieb im
Justizressort und der BRZ GmbH in Frage stellen. Fir Betriebssystem, Netzwerksoftware,
Datenbanken, Videokonferenzen und Mailingsoftware stehen keine ganzlich gleichwertigen

europaischen Produkte zur Auswahl.

Zu den Fragen 3,4 und 5:

e 3. Haben Sie fiir ihr Ministerium analysieren lassen, ob, in welchem Umfang und an
welchen Stellen, Sie und die staatlichen Einrichtungen in Ihrem Verfiigungsbereich von
einzelnen Softwareunternehmen abhdngig sind? Falls ja, was ist das Ergebnis dieser
Analyse und welche Handlungsschliisse haben Sie hieraus abgeleitet?

* 4. Haben Sie fiir ihren Verfiigungsbereich eine Strategie, um Abhéngigkeiten von
einzelnen Softwareanbietern zu minimieren und zu beenden?

a. Falls ja, wie lautet diese und in welchen konkreten Handlungen ihres
Ministeriums spiegelt sie sich wieder?
b. Falls nein, warum nicht?
e 5 Welche MafsSnahmen ergreifen Sie, um den sogenannten Vendor Lock-in, d. h. die

Abhdngigkeit von einem Anbieter durch technische Spezifikationen, zu vermeiden?

Eine solche Analyse wird im Rahmen der Arbeitsgruppe ,,Open Source Software” des BMDW
gerade durchgefiihrt. Das Bundesministerium fir Justiz hat im Rahmen der IT-Strategie
auch den Einsatz von Open Source Software als strategischen Eckpfeiler definiert. Daher

wird im Rahmen der Neu- und Weiterentwicklung von IT-Projekten laufend der Einsatz von
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Open Source Alternativen Uberpriift. Neben maoglichen Kosteneinsparungen werden dabei
ua auch allfallige Migrationskosten, IT-Sicherheitsliberprifungen, zu Grunde liegende
Lizenzbedingungen sowie vorhandenes Entwickler- und Benutzer-Know-how in einer

Gesamtbetrachtung bericksichtigt.

Das Bundesministerium fiir Justiz steht auch in laufendem Austausch mit Partnerressorts in
anderen EU-Ldandern bzw. auch Landern aulBerhalb der EU. Im Zentrum dieses Austausches
stehen in der Regel Best Practices zu Digitalisierungsprojekten und IKT-Projekten, bei
welchen auch regelmalig Open Source Software zum Einsatz kommt. Ebenso findet liber
die dafiir eingerichteten Gremien im Bund (IKT-Bund und CDO-Taskforce) bzw. mit Landern,
Stadten und Gemeinden (BLSG) ein regelmaliger Austausch statt, bei dem auch Best

Practices zur Nutzung von Open Source geteilt werden.

Zur Frage 9:

e  Welche Mafinahmen wurden getroffen, um eine sicherheitstechnisch und
datenschutzrechtlich einwandfreie Abgrenzung bei der Verwendung von Cloud-
/Messenger-Diensten nichteuropdischer Herkunft in der 6ffentlichen Verwaltung,

insbesondere im Bundeskanzleramt, zu gewdhrleisten?

Der Einsatz von offentlichen Cloud-/Messenger-Diensten nichteuropaischer Herkunft wird
weitestgehend vermieden und stattdessen auf den Einsatz von Private Clouddiensten, die
auf bundeseigener Infrastruktur unter Einhaltung der erforderlichen

SicherheitsmaRBnahmen betrieben werden, gesetzt.

Dr."™ Alma Zadi¢, LL.M.

Datum/Zeit 2022-09-06T13:26:35+02:00

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein
Hinweis Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer
offentlichen Urkunde.

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw.
il ) ) der elektronischen Signatur finden Sie unter:

: Prifinformation | www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
www.justiz.gv.at/amtssignatur

3von3

www.parlament.gv.at

3von3



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022-09-06T13: 31: 34+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-09-06T13:26:35+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-09-06T13:31:34+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




